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Kleine ANfrage

gemäß § 24 Bezirksverwaltungsgesetz

des Abgeordneten Ralf-Dieter Fischer, Ernst Hornung (CDU) 

und Fraktion

Betreff: Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung der Seveso-II-Richtlinie

Der Europäische Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom 15.09.2011 (Rs. C-53/10- „Müksch“) klargestellt, dass die Seveso-II-Richtlinie nicht nur im Planungsverfahren zu berücksichtigen ist, sondern auch im Baugenehmigungsverfahren Anwendung findet. Danach verstoßen einschränkende Deutsche Gesetze und Verordnungen gegen Europäisches Recht.

Im Ergebnis bedeutet dieses, dass Abwägungen und Einschränkungen im Rahmen von Störfall-Betrieben zukünftig bei jedem Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind und gegebenenfalls unabhängig vom bestehenden Planungsrecht zu einer Versagung von Baugenehmigungen führen können oder müssen.

Diese Rechtsprechung kann erhebliche Auswirkungen auf Entwicklungsgebiete im Bezirksamtsbereich haben, wie das Beispiel des beabsichtigten Hotel-Neubaus in der Nähe eines Chemie-Unternehmens im Harburger Binnenhafen zeigt.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Welche unter die Störfall-Verordnung und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes fallenden Störfall-Betriebe sind im einzelnen im Bezirksamtsbereich vorhanden?

2. Wie sind jeweils die planerischen Ausweisungen im Bereich und der Nachbarschaft dieser Betriebe?

3. In welchen Fällen sind bei den Planverfahren die Abwägungsnotwendigkeiten nach der Seveso-II-Richtlinie beachtet worden?

4. In welchen Fällen ist in der Nachbarschaft von Störfall-Betrieben Planungs-  oder Baurecht vorhanden, welches mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht in Einklang steht?

5. In welchen Fällen ist Planungs-/ Baurecht vor in Krafttreten der Seveso-II-Richtlinie geschaffen worden, so dass die entsprechende Abwägung gar nicht stattfinden konnte?

6. Welche konkreten Bau- und Investitionsvorhaben sind von der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes betroffen?

7. Ist bereits abzusehen, dass möglicherweise Bebauungspläne geändert werden müssen? In welchen Fällen ist dieses erforderlich?

8. Bei erforderlicher Veränderung von Bebauungsplänen oder bei der Ablehnung von nach sonstigem Planrecht zulässigen Bauanträgen aufgrund der veränderten Rechtsprechung ist mit Entschädigungsansprüchen bisher berechtigter Eigentümer oder Nutzungsberechtigter zu rechnen?

9. Hat die Verwaltung im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung mit einzelnen Störfall-Betrieben oder Investoren Gespräche geführt, um Konflikte zu beseitigen?

10. Welches Ergebnis hatten derartige Bemühungen?

11. Sind derartige oder weitere Gespräche geplant?

Hamburg, am 05.01.2012 
Ralf-Dieter Fischer

Fraktionsvorsitzender

f.d.R. 

